
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011

Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1, 31 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom
13.05.1980- (GV NW S. 528 / SGV NW 2060) und der §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1, 9 Abs.
3, 10 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und
ähnlichen Umwelteinwirkungen - Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG NRW) -
vom 18.3.1975 (GV NW S. 232 / SGV NW 7129) in der jeweils z.Z. geltenden
Fassung wird von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung vom 22.12.2011 für das Gebiet der Stadt Dülmen
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr
dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den
Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege,
Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen,
Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der
Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind.

(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die
Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur
Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen

1. Grün-, Erholungs-, Spiel-, Bolz- und Sportflächen, Schulhöfe, Gärten, Friedhöfe
sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern;

2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen,
Telekommunikationseinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen;

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände,
Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-,
Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und
Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und
Lichtzeichenanlagen.

(3) Zu den Grünflächen gehören außer den selbständigen Grünanlagen insbesondere
all-  gemein zugängliche Grünanlagen in städtischen Fußgängerbereichen (z.B.
Rabatten und Rasenflächen).



§ 2
Allgemeine Verhaltenspflicht

(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich alle so zu verhalten, dass andere
nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar
behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht
vereitelt oder beschränkt werden.

(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen
Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im
Sinne der Straßenverkehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen.
Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig.

§ 3
Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen

Die Anlagen und Verkehrsflächen dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend
genutzt werden. Es ist insbesondere untersagt:

a. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen,
Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere
Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder anders als
bestimmungsgemäß zu nutzen;

b. in den Anlagen zu übernachten;
c. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen,

Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern;
d. die Anlagen mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, auf diesen zu halten oder zu

parken; dies gilt nicht für Unterhalts- und Notstandsarbeiten sowie für das
Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie
Krankenfahrstühle, sofern Personen nicht behindert werden.

§ 4
Werbung, Wildes Plakatieren

(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen,
Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten,
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an
Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht
bestimmten Gegenständen und Einrichtungen - sowie an den im
Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Einfriedungen,
Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter,
Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und
sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflächen
durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken.

(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und
Anlagen zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in
sonstiger Weise zu verunstalten.



(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt genehmigte Nutzungen oder konzessionierte
Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. Solche
Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung nicht derart vernachlässigt
werden, dass sie verunstaltet wirken.

§ 5
Verunreinigungsverbot

(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist
insbesondere das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten,
Kaugummis, Zigarettenkippen, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen
Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder
anderweitig gefährlichen Gegenständen.

(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung
eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss
die Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere
haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter
aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 30 m die Rückstände
einzusammeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht
der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist.

§ 6
Störendes Verhalten in der Öffentlichkeit

Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist jedes Verhalten untersagt, das geeignet
ist, andere zu gefährden, mehr als nach den Umständen vermeidbar zu behindern
oder zu belästigen sowie Sachen zu beschädigen, insbesondere durch

1. aggressives Betteln und aggressive Verkaufspraktiken, z.B. mittels Anfassen,
Festhalten, Versperren des Weges, aufdringlichen Ansprechens, Errichten von
Hindernissen im Verkehrsraum, bedrängender Verfolgung, Einsetzen von
Hunden, des bedrängenden Zusammenwirkens mehrerer Personen,

2. wiederkehrende Ansammlung von Personen, von denen Störungen ausgehen,
wie z.B. Verunreinigungen, Belästigungen von Passanten, etc.

3. Störungen in Verbindung mit Alkoholkonsum (z.B. Verunreinigungen, Grölen,
Belästigung von Passanten, Gefährdung anderer durch Herumliegen lassen von
Flaschen),

4. Verrichtung der Notdurft.

§ 7
Abfallbehälter/Sammelbehälter

(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Abfall darf nicht in Abfallbehälter
gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind.



(2) Das Abstellen von Altkleidern, Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen
neben Recyclingcontainern ist verboten.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht
der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist.

§ 8
Spielplätze / Bolzplätze / Schulhöfe

(1) Spielplätze dienen in erster Linie der Benutzung durch Kinder.

(2) Die Benutzung von Spiel- und Bolzplätzen und Schulhöfen ist nur tagsüber bis zum
Einbruch der Dunkelheit erlaubt.

(3) Auf Spiel- und Bolzplätzen und Schulhöfen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden.
Dies gilt nicht für Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich
führen.

(4) Das Rauchen und der Verkauf, Ausschank und  Konsum von alkoholischen
Getränken auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Schulhöfen ist verboten. Bei schulischen
Veranstaltungen entscheidet die Schulkonferenz hinsichtlich alkoholischer, nicht
branntweinhaltiger Getränke über Ausnahmen. Bei nichtschulischen, genehmigten
Veranstaltungen ist das Rauchen und der Verkauf, Ausschank und Konsum
alkoholischer Getränke auf den Schulhöfen ausnahmsweise erlaubt.

§ 9
Hausnummern

Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin  oder den
Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten
Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein
und lesbar erhalten werden.

§ 10
Öffentliche Hinweisschilder

(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte,
Nießbraucher/innen und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften
und sonstige Einrichtungen wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für
Gas-, Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrichtungen,
Vermessungszeichen und Feuermelder an den Gebäuden und Einfriedungen oder
sonst wie auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden,
wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Die
betroffene Person ist vorher zu benachrichtigen.

(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen
Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken.



§ 11
Erlaubnisse, Ausnahmen

(1) Die Bürgermeisterin kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser
Verordnung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die
Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur
geringfügig überwiegen.

(2) Nach Beendigung einer genehmigten Nutzung von Grünflächen bzw.
Grünflächenteilen sind diese in den vor der Nutzung herrschenden Zustand zu
versetzen. Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung auch nach ausdrücklicher
Aufforderung nicht nach, so kann die Bürgermeisterin die Wiederherstellung auf
Kosten des Inhabers der Genehmigung veranlassen.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung;
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3 der

Verordnung;
3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der Verordnung;
4. das Verunreinigungsverbot gem. § 5 der Verordnung;
5. das Verbot störenden Verhaltens in der Öffentlichkeit gem. § 6 der Verordnung
6. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens von Müll

gem. § 7 der Verordnung;
7. das Verbot der unbefugten Benutzung von Spiel- und Bolzplätzen und Schulhöfen

gem. § 8 der Verordnung;
8. die Hausnummerierungspflicht gem. § 9 der Verordnung;
9. die Duldungspflicht gem. § 10 der Verordnung verletzt.

(2) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einem/einer
Verwarnungsgeld/Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 977) in der z.Z.
geltenden Fassung bis zu 1.000,00 € geahndet werden, soweit sie nicht nach
Bundes- oder Landesrecht mit Strafen/Verwarnungen oder Geldbußen bedroht sind.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.


